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ANSPRACHBE
DEs REKTORS PRoE. DTBREO GUMHIL

BEI DER BESTATTUNGSFEIER, 19. OKTOBER 3939

Vor wenig mebhrals vierzehn Tagen hat Walther Burck-
hardt von einem viel zu früh verstorbenen Konmilitonen in
innigen und in ihrer Schlichtheit ergreifenden Worten Ab-
schied genommen. Wehmütig gedachte er der entschwun-
denen Verbundenheit zwischen Lebrer und Schüler, aber

auch des beglückenden Gefübls gemeinsamer wissenschaft-
licher Arbeit und vereinten Strebens nach Erkenntnis. Dem
von langer Kranbheit erlösten Toten entbot er den letzten

Gruſß der alma mater bernensis; den trauernden Angehöri-
gen spendete er Trost, wie nur ein Weiser von sicherem Fels

auf einsamer Höhe es zu tun vermag.

Undheute stehen Universitãt und Rechtswisgenschaft vor
dem Unfaßbaren, an der Bahre dieses abgeklãrten Geistes.
Wasdie juristische Fakultãt, die Hochsſchule, die schwei-

zerische Rechtswissenschaft mit dem Hinschied Walther

Burckhardts verlieren, Kann nur ermessen, wer Leben und

Wirken dieses unermüdlichen Schaffers, dieses großben Ge-

lehrten und doch so bescheidenen Menschen zu überblicken
vermag. Dieses Bild in Kurzen Strichen zu zeichnen, ist nicht

möglich. Es ist aber auch gar nicht nötig; denn alle, die mit
ihm im Leben in Berübrung gekommensind, und alle, die von
ihm Abschied nebmen, füblen die Größe des Verlustes. Der

Forscher, der Lehrer und der Wissenschafter lassen sich in
Walther Burckhardt nicht von dem Menschen trennen. Seine
ganze Persönlichkeit war aus einem Gub, sein Streben und
sein Leben bildeten eine vollendete Einheit. Alle seine Werke,
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alle seine Taten, sein ganzes Verhalten den Mitmenschen

gegenüber beherrschte ein Grundgedanke: Er wollte, ja er
mubte dienen, dienen im edelsten Sinne, helfen.

Walther Burckhardt war vor allem ein Diener der Wig-
enschaft. Wenige haben vor der Wisgenschaft die unbe-
dingte und unbeirrbare Hochachtung empfunden, vie sie
Burckhardt eigen war. Schon sein erstes grobes Werk, der
RKommentar zu unserer Bundesverfassung, wollte der staats-
und verwaltungsrechtlichen Praxis ein Führer sein, wollte
helfen, die schönen Grundgedanbken unserer Verfassung ohne
Vorbebalte und ohne Kompromisse zu verwirklichen. Er ist
es auch geworden; dieses Werk laſßt sich aus unserem Staats-
leben und aus unserer Rechtspflege nicht mebhr wegdenken.
Seine beiden großen rechtsphilosophischen Werke, die,Or-
ganisation der Rechtsgemeinsſchaft undMethode und Sy-

stem des Rechts*, sind keine philosophischen Spekulationen,
die um ihrer selbst willen geschrieben worden wären. Mit
ihnen vollte Burckhardt vielmehr rein praktische Zzwecke
verfolgen: Die auseinanderſtrebenden Disziplinen unserer
Rechtswissenschaft sollen sich wieder ihrer gemeinsamen

Grundlage bewußt werden, sollen wieder nach der ihnen
allen konformen Methode betrieben und gelehrt werden. Sein
letztes grobes Werk, die,Einführung in die Rechtswissen-

schaft*, erweiſst sSchon dadurch, daß es seinen Schülern ge

vidmet ist, die ihm innewohnende Tendenz, dem jungen
Studenten eine Hilfe zu juristischem Denken und Erfassen
zu sein. Besser als ich es kann, hat Walther Burckhardt diese

hohe Auffassung der Rechtswissenschaft selbsſt umschrieben;
in dem von ihm verfaßtenVorwort zu der FBestschrift unserer
Fakultãt für das Bundesgericht aus dem Jahre 1924 heibt es:

Wir sind Diener der Wisgenschaft, nur dieser dienen wir;

aber alle Rechtswissenschaft dient schlieblich der Verwirk-
lichung des Rechts
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Darum konnte Burckhardt auch tadeln, konnte sSpotten,
wo Einbildung, Dünkel, Hochmutunter der falschen Flagge
der Wissenschaft segelten: Mit unerbittlicher Logik und ohne
Ansehen der Person entlarvte er in seinen zabllosen Buchbe-
sprechungen falschen Schein, ja sogar jede schwülstige oder
anmaßende Ausdrucksweise im Stil.

Walther Burckhardt war auch ein Diener der Mabrheit.
Eines seiner letzten Worte in der Enzyklopaãdie sagt es:

„Oberstes Gesetz des Forschers und Lehrers ist die Wahbr-
heit.“ Was er als richtig erbannt hatte, mubte zum Siege

geführt werden. Er wurde nicht müde, diese Wahrheiten im-

mer und immer wieder vorzubringen. In seinen Vorlesungen,
in Dutzenden von Vortrãgen und Abhandlungen, in zahl-
reichen Gutachten hammerte er seine Gedankengãnge, seine
nach gründlichster Prüfung erworbenen DUeberzeugungen
den Hörern und Lesern ein. Wehe dem Kandidaten, der ohne

ganz triftige Begründung in seiner Doktorarbeit etwa das
Gegenteil behauptete. Den nahm Walther Burckhardt unter

vier Augen ins Gebet und ließ ihn nicht mehr los, mochte
auch eine zweite oder dritteUmarbeitung nötig werden. Auch
Kandidaten, die im Examen seinen Fragen mit unprãzisen
Antworten auswichen oder unverstandene Phrasen auftisch-
ten, war Burckhardt nicht sonderlich gewogen. Ein heiliger

Zorn aber konnte über ibn Kommen, wenn er einer Unwahbr-
heit auf die Spur Kam: Dann verschonte er niemanden mit
seiner Kritik, weder Politiker, noch Staatsmanner, noch Ein-
richtungen.

In dieser Aufrichtigkeit, in diesem hohen sittlichen Ernst,
in diesem Einstehen für die Wahrheit lagen wohl auch das
Geheimnis seines groben Lehrerfolges und die Quelle für die
Verehrung seiner Schũler.
Walther Burckhardt war endlich ein Diener der Pflicht.

Darin liegt das menschlich Grobe des lieben Verstorbenen.
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Als einfacher Füsilier bestand er seine Wiederholungskurse,
schaufelte im Aktivdienst des Jahres 1914 mit seinen feinen
Musiker⸗ und Gelehrtenhanden Kohlen und standWache am
Babhnhof Bern. Mochte sSpãter sein Ruf als Staatsrechtler, als
Gelehrter, als Rorscher von Jahr zu Jahr zunehmen, mochten

sich die Ebrendoktorhüte haufen, mochten ehren- und ver-

antwortungsvolle Missionen des Bundesrates zur Ausarbei-
tung von Gesetzesentwũürfen und Gutachten oder zur Ver-

tretung des Landes im Haag und in Genf an ihn ergehben:
Walther Burckhardt blieb der bescheidene, einfache, auf-

rechte Schweizerbürger. Wer ihn um Rat, um Unterstützung,
um Hilfe anging, tat beine Fehlbitte. Wie oft ist er als Vor-
tragender im schweizerischen und bernischen Jurisſtenverein

eingesprungen, wenn der Vorstand in Verlegenheit war; wie

oft hat er unsere Zeitschrift des bernischen Jurisſtenvereins,
die ihm so sehr ans Herz gewachsen war, mit interessanten
Beitrãgen bereichert Helfen, Dienen war ihm Bedürfnis.

Walther Burckhardt hat das oberste Postulat seines Lieb-
lingsphilosophen Immanuel Rant nicht bloß gelehrt und die
chrisſtliche Ethib nicht bloſß seinem Denken und seinen wis-
senschaftlichen Werken zugrunde gelegt; er hat auch nach

ihnen gelebt.
Woblmasgnach einem solchen Leben strengster Arbeit und

tãtigsterHilfsbereitschaftwãhrend eines halben Jahrhunderts
die Müdigkeit über den Verstorbenen gekommensein; aber
ihr ist Walther Burckbhardt sicherlich nicht erlegen. Wohbl
versetzte ihn der Verlust seiner treuen und über alles gelieb⸗
ten Ehegefahrtin in gröhte Trauer; er wubte sie durch bleine

Werke anbãnglicher Liebe zu überwinden. Wobl machte der

Aktivdienst seines Sohnes ihn einsam; er ertrug auch diesen

Kummerundeilte wiederholt in die Berge, um bei ihm und
seinen Soldaten zu verweilen. Aber dann kamendie tiefbe-
dauerlichen Ereignisse der letzten Wochen: Hat Walther
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Burckhardt mit seherischer Gabe und prophetischem Blick,
vwie sie auch andern Gliedern der Basler Familie Burckhardt
eigen waren, denUntergang alles dessen vorausgeahnt, wofür

er gearbeitet, gelebt und gesſtritten hatꝰ War dieser Schmerz

zu groß? Hat diese letzte Erkenntnis seine Kraft gebrochen?
Wir vwissen es nicht. Aber eines wissen wir: Wir alle, Kol-

legen des Verstorbenen, seine begeisterten Schüler und viele,

viele andere Menschen werden den Namen Walther Burck-

hardts in Anbhäãnglichkeit und Verehrung allezeit im Herzen
tragen. Lieber Walther Burckhardt, Hochsſchule, Berner
und Schweizervolk danken Dir.
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ANSPRACBEE

VON BONDESRICBRTER DR. E. KIRCEHBROFER

BEI DER BESTATTUNGSFEIER, 19. ORTOBER 1939

Es sei einem Freunde des Verstorbenen gestattet, ein

schlichtes Wort des Absſchiedes und der Erinnerung zu spre-

chen.

Wir lernten uns vor 46 Jahren als Studenten in Berlin

kennen. Das Zoſingerband fübrte uns zusammen.Die letzten

Semester verbrachten wir dann miteinander in Bern als Schü-

ler des verehrten Meisters Rugen Huber. Am Nachmittasgdes

21. Dezember 1895 machten vir beide das mündliche Dok-

torexamen. In Bero vertiefte sich die Breundschaft, die uns

als festes Band durchs Leben begleiten sollte.

Wer mit Walther Burckhardt in Berübrung kam, wurde

bald inne, dah er es mit einer nicht gewöhnlichen Persõönlich-

heit zu tun hatte. In dem schmãchtigen Körper wobnte eine

große und reine Seele. Verstand und Klugheit waren gepaart

nit einem reichen Gemũt und mit selbsſtloser Gesinnung. Bei

allem Seinem Tun und Wirken hatte er immer die Sache, nie

seine Person im Auge. Eigene materielle Interessen schienen

für hn kaum zu bestehen. Aller Pose war er abhold. Mit un-

trüglichem Blick durchschaute er jeden leeren Schein. Doch

vwar er voll Nachsicht und Woblwollen bei allem aufrich-

tigen Besſtreben. Durch und durch bescheiden und anspruchs-

los in Seinem Auftreten, war er sich doch, mit vollem Recht,

des Wertes seiner vissenschaftlichen Leisgtungen bewubt. Und

mitm dürfen vir stolz darüber sein nicht nur, daß durch

seine Bemuühungen unser einheimisches Recht in mannig-

facher Weise gefördert wurde, sondern namentlich auch, daß

die allgemeinen Rechtslehren, die keine Landesgrenzen ben-
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nen, durch ihn, von der Schweiz aus, wesentliche Impulse er-
fahren haben, die ihre vollen Wirkungen erst noch entfalten
werden.

Man mag ermessen, was die Freundsſchaft mit einem sol-
chen Manne bedeutete. Mit ihm enge verbunden zu sein, war
ein Geschenk des Schicksals, war Gnade. Ich kann es nicht
durch Worte ausdrücken, vie sehr der vertraute Verkehr mit

Walther Burckhardt, alle die Jahre und Jahrzehnte hindurch,
innere Bereicherung und FBörderung war nach der mensch-
lichen, beruflichen und auch wisenschaftlichen Seite, und

vie sehr ich den Verluſst des Breundes als eine Verarmung
meines Daseins empfinde. Deshalb wollte ich hier an seiner

Babhre Zeugnis ablegen von den Gefüblen tiefer Dankbarbeit,
die mich erfüllen werden bis ans Ende meiner Tage.
Und daes sich aun trifft, daß der Freund, der Abschied

nimmt, Mitglied des Bundesgerichtes ist, so darf ich wohl bei-
fügen, daß zu den Leidtragenden auch unser oberster Ge-
richtshof gehört. Die Rechtswissenschaft soll die Praxis be-
fruchten, wie sie ihrerseits von der Praxis Stoff und Anregung
empfãngt. Dieses Verhaltnis des Gebens und Nebmens be-
stand in idealer Weise zwischen Burckhardt und dem Bun-
desgericht, nur daß Burckhardt, der mit der Meisterschaft im

absſtrakten Denken einen eminent praktischen Sinn verband,

viel mehr der Gebende als der Nehmende war. SeinKRommen-
tar der Bundesverfassung ist unentbehrliches Rüſtzeug un-
serer staatsrechtlichen Rechtsprechung geworden, als Samm-
lung und Ordnung eines gewvaltigen Materials, und dann vor
allem als Wegleiter und Berater bei der Auslegung der Vor
schriften und der Findung des richtigen Rechts. Und venn
es für den Richter von hohem Werteist, sich bei der Lösung
der Einzelprobleme immer vieder auf die Grundfragen des
Rechtes zu besinnen und jene Probleme aus der Perspektive
der groben Zusammenhange zu beurteilen, so fand er bei die
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sem Bemũhen wiederum in Burckhardt einen sichern Führer.
So hat denn Burckhardt einen starken Einfluß ausgeübt auf

die Praxis des Bundesgerichts und damit auf die Entwick-

lung des eidgenõössischen öffentlichen Rechts, soweit sie sich
in dieser Praxis vollzieht. Und dieser Einfluß, das ist das

Tröstliche, wird andauern über das Grab hinaus. In seinem

Werke wird der Verstorbene fortleben und fortwirken. Aber
der Dank, den das Bundesgericht ihm schuldet, er soll hier in

dieser schweren Stunde der Trennung Ausdruck finden.
Noch eine Stimme des Dankes möchte sich durch mich

zum Worte melden. Ich erwahnte, daſ die Zofingia die
Grundlage unserer Breundsſschaft war. Burckhardt war 20

finger in Neuenburg und spãter in Bern, und er hat als Ak-
tiver am Leben des Vereins eifrigen Anteil genommen,frei-
lich, nach seiner Art, mehr in Bekundung innerer Zugehörig-
keit als in den äußern Manifestationen des studentischen
Treibens. Zeitlebens hat er dann der Verbindung, ihren Ideen
und Zielen, die Treue gewabrt. In diesem Sinn ließ er sich
die Pflege der personlichen Beziehungen mit Alt und Jung
stets angelegen sein. Als sein Sohn dem Verein beitrat und
zur Würde des Präsidenten der Sektion Bern emporstieg,

empfand er darüber Freude und Stolz Auch die Zofingia
steht in aufrichtiger Trauer an seinem Sarge. Auch im Kreise
der Zofinger wird Walther Burckhardt unvergessen sein
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II.

PROFESSORVALIBRERBUVRCKRHBARDT

DNDDPEREGCISSNSC—

VON Pror De A. HOMBERGER, BERN

Vitam impendere vero.

Mit dem Dabingang des Berner Staatsrechtslebrers Wal-

ther Burckhardt hat ein aubergewõbnlich reiches Gelehrten-
leben seinen Absſchluß gefunden. Wenn inskünftig die leuch-
tenden Namen der Männer erwähnt werden, welche die

Basler Familien Burckhardt dem Land und der Wisgenschaft
geschenkt haben, so wird auch sein Namemitanerster Stelle
genannt werden.

Seine Veranlagung zog Burckhardt zum Studium der
Rechte, dem er in der rubigen Zeit des ausgehenden letzten
Jahrhunderts in Leipzig, Berlin und Bern obliegen kbonnte.
Nach einigen Jahren praktischer Arbeit im Bundesdienst be-

gann er r 899 Seine Lehrtãtigkeit an der HochschuleLausanne.
Sechs Jahre spater kehrte er nach Bern ins Eidgenössische
Justiz⸗ und Polizeidepartement zuruück, diesmal als Abtei-
lungschef. Auch die mit diesem Amte verbundene große Ar-

beitslast hielt ihn aber nicht von der Hochsſchule fern. Un-
mittelbar nach seiner Ubersiedlung nahm er die Dozenten-
tãtigkeit in Bern als Honorarprofessor auf und Ende 1909

vurde ihm die ordentliche Professur für Staats- und Völker-
recht an der Universitãt Bera als Nachfolger von Karl Hilty

übertragen. Der knapp Vierzigjahrige hatte damit das Tatig-

keitsfeld gefunden, auf dem er seine reichen Gaben zur vollen
Entwicklung bringen konnte. Tausende von angehenden Ju-

risten sind seither durch seine Schule gegangen, undfastalle
werden sich heute eingestehen dürfen, daß sie in ihrer juristi-
schen Schulung ebenso vie in ihrer persõönlichen Entvicklung
nachhaltis durch den Verstorbenen beeinflußt worden sind.
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Auch nach seinem Ausscheiden aus der Bundesverwaltung

arbeitete Burckhardt mit an der praktischen Entwvicklung
des schweizerischen Rechts als Verfasser von Gesetzesent-
vüurfen, Begutachter des Bundes und Berater verschiedener
Amter. Als Delegierter der Schweiz beim Völkerbund war
er in den Jahren 1923 bis 1928 täãtig; unvergessen sind seine
Dienste, die er der Eidgenossenschaft im Zonenprozeß vor

dem Haager Schiedsgericht leistete, und nicht als letztes sei
seine Arbeit als Mitglied des ständigen Haager Schiedsge
richts erwahnt.

Es ist nicht ganz leicht, die Erage zu entscheiden, ob man
bei Burckhardt den Lehrer oder den Forscher in erster Linie
nennen mub. Er selbst hãtte zwar diese Eragestellung viel-
leicht nicht für richtis angesehen: denn warum forschen vwir,
wenn vwir nicht die Ergebnisse eben auf dem Wege des Leb-

rens den andern zugãnglich machen wollen, und können wir
etwas lehren, das wir nicht durch Forschung in gewisgem
Sinne zu unserem eigenen Gedankengut gemacht haben, so
höre ich ihn sagen. Richtig ist jedenfalls, daß sich bei ihm
Forschen und Lehren in engſster Weise verbanden, wenn es

ihm auch nicht immer leicht gewesen sein mag, von der Höhe

der Gedankenwelt des Forschers auf den leicht fablichen
Vortrag des Lebhrers zurückzubommen.

Burckhardt hat es sich und seinen Hörern nicht leicht ge⸗
macht. Ansich selbst stellte er groſbe, an die Studenten nicht
kleine Anforderungen. Seine Vortrãge waren auberlich nicht

streng gegliedert, aber in der Gedanbenfolge streng logisch

aufgebaut, und wo er sich scheinbar Abschweifungen gestat-

tete, da waren es immer nur Umwege, die in Klarer Voraus-
sicht wieder in die Hauptrichtung einmündeten. Er verzich
tete auf jede Rhetorik, und gerade da, wo es ihm am bitter-
sten ernsſt war, verstand er mit schlichten Worten seine Ge

danken vorzutragen. Trotz dem starken ethischen Unterbau
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seiner Rechtsauffassung blieb er stets auf dem Boden des rein
Rechtlichen und hielt sich auch in der Rechtsphilosophie, die
er in den letzten Jahren besonders pflegte und in einem Pri-
vatissimum einzelnen Studenten besonders vortrug, gewis-
senhaft von der Rolle des Moralphilosophen fern.

Burckhardt las im wesentlichen allgemeine Rechtslehre
Rechtsenzyklopãdie), algemeines Staatsrecht, Bundesstaats-

recht und Volkerrecht. Das Staatsrecht war sein ursprüng-
liches Gebiet. Hier hat schon vor 25 Jahren sein Vortrag eine
Klarheit und Geschlossenheit erreicht, wie sie nur schwer zu

überbieten sein dürften. Im Bundesstaatsrecht nahim er zu den
Fragen des schweizerischen Staatsrechts Stellung. Und dieses
Gebiet hat zu dem ersten seiner literarischen Hauptwerke
geführt, dem Kommentar zur schweizerischen Bundesver-
fassung. Es ist der Kommentar, der in erster Auflage vor dem

letzten Krieg erschienen, als führendesWerk unseres Bundes-
rechts bezeichnet werden darf. Die Form des Rommentars
masg schuld daran sein, daſs die glanzenden Einzeldarstellun-
gen mehr ins Auge fallen als diezusammenbangende plan-

mãßige Gesamtauffassung, die Burckhardt gerade heraus-
arbeiten wollte und die dem bundigen Leser auch nicht ent-
geht. Die dritte Auflage eine seltene Erscheinung bei wis-
senschaftlichen Werken dieser Art in der Schweiz -beklagte
den Umstand, daß es nicht mehr leicht sei, den Zusammen-
hang mit dem Ganzen, das eine Verfassung sein mübte, zu
vahren angesichts der vielen auf einen Gegenſstand be-
schrãnkten Verfassungsrevisionen. Man überbiete sich in
Einschrãankungen und Vorbebalten, so sagte Burckhardt, und

habe nicht mehr den Mut, einen Gedanken ganz durchzu-
führen. Das liegt wobhl am Umstand, dab sich unser politi-

sches Leben unter der Einvirkung verschiedener, nament
lich wvirtschaftlicher Gegensatze abſpielt und desbhalb Zu-
flucht zum Kompromiß nehmen mub;es liegt aber vielleicht
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auch am byzantinischen Zug unserer Zeit überhaupt, die vor

lauter Vielwissenheit überall das grundlegende Eine über-

sieht.“

Ein anderes Verhaltnis aber hatte er doch wohl zum Völ-

errecht. Er war ein Kenner der Materie wie wenige und hat

fraglos einen großen Teil seiner Arbeitskraft gerade diesem

Gebiet gewidmet. Die Enttãuschung ũüberdieEntwicklung des

Volbertechts in den letzten Jahrzehnten hat nicht nur ihn

getroffen. Bei seiner geistigen Beweglichkeit wãre es ihm si⸗

cher möglich gewesen, von seiner ursprünglichen Konzeption

des Völkerrechtes abzugehen, wenn er in der Entwicklung,

wie sie die Dinge nun einmal genommenhaben,eine prinzi⸗

pielle Richtung zu erkennen vermocht hätte. Das aber war

nicht der Fall und die Enttäuschung darüber hat den Mann

der Wissenschaft ebenso sehr wie den Menschen Burckhardt

in den letzten Jahrzehnten stark bedrückt.

Mit fortschreitenden Jahren genügten Staats· und Võlker-

echt dem umfassenden Geist Burckhardts nicht mehr. Er er-

griff gerne eine sich bietende Gelegenheit, die Einführung in

lie Rechtſwisſsenschaft, die man als eine Vorlesung enzyklo⸗

pãdischer Art an unserer Hochschule dem juristischen Stu-

dium voranzustellen pflegt, zu übernehmen, und er hat von

da aus versucht, die gesamte Rechtsordnung in ihrem or-

ganischen Aufbau und in dem postulierten harmonischen

Zusammenhaus 2zu überblicken und darzustellen. InUberein⸗

sztimmung damit wandelte sich auch die literarische Haupt⸗

arbeit Burckhardts. Im Jahre 1927 legte erDie Organi-

ation der Rechtsgemeinschaft* vor, die er selbst im Unter-

titel als Untersuchungen uüber die Eigenart des Privatrechts,

des Staatsrechts und des Völkerrechts bezeichnet hat. Der

Untertitel sagt Genaueres aus als der Haupttitel; es liegt in

der Tat nicht eine geschlossene Darstellung darüber vor, wie

die Rechtsgemeinschaft sich organisieren läßt, sondern wir
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stehen vor Untersuchungen über die Grundlage des Rechts
und der rechtlichen Gemeinschaft. Der erste Teil behandelt
die Erage nach der Abgrenzung des Privatrechts vom öf-

fentlichen Recht. Burckhardt hat sich schon früh von der
herrschenden Auffassung losgelöst, welche der historisch
entwickelten Unterscheidung folgt und statt dessen das Pri-
vatrecht als die Domãne des Rechtsgeschafts, also der Par-
teiautonomie, das öffentliche Recht aber als diejenige des

zwingenden Rechts bezeichnet. Der zweite umfangreichste
Teil des Werkes beginnt mit einer tiefgrüũndigen Darstellung
des Staatsbegriffs. Der Staat ist nach Burckhardt eine Orga-

nisation im Rechtssinn, d. h. ein Organismus der ethischen
Ordnung, der nicht unter dem Gesichtspunkt der Rausalitãt,

vwie etwa die Organismen in der Biologie, sondern nur unter
demjenigen der Rationalitãt betrachtet werden kann. Als

Grund und Zweck des Staates und der staatlichen Organi-
sation bezeichnet Burckhardt Rechtsschaffung und Rechts-
anwendung, und 2zwar ist dieser sogenannte Rechtszweck
einzige Aufgabe und einziger Zweck. Die Förderung der
RKultur, der sogenannte Kultur-zweck des Staates, wird in
origineller Weise unter den Rechts-zweck subsumiert, was
dadurch gelingt, daß die Verfolgung dieser kulturellen Auf-
gabe durch den modernen Staat als Vervirklichung der Ge

rechtigkeit, somit als Schaffung einer rechtlichen Ordnung
durch rechtliche Normen aufgefabt wird. Diese Auffassung
führt nicht über die Anerkennung des tatsächlich Gegebenen
hinaus und gibt keine Antwort auf die Frage, warum denn
die Rechtsordnung gelte. Burckhardt anerkennt das auch:
Der Anfangdes geltenden Rechtes oder besser: sein letæter
Geltungsgrund ist immer irrational in dem Sinn, dab die
Pflicht, einer bescimmten Rechtsordnung zu gehorchen, nie
aus der Vernunftallein abgeleitet, also nie vollstãndig be-
gründet werden kann, weil die AuswWahl der in Geltung zu
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setzenden Ordnung durch den Zufall der menschlichen Ent-
schliebung geht.“ Gewißß hat Burckhardt dabei das Macht-
momentbeialler Rechtsgeltung nicht übersehen;allein er hat
nicht anerkannt, daß dieses nur aus der Grundlage der postu-
lierten, nicht aber aus derjenigen der positiven Rechtsord-
nung wegzudenbenist.

Eine Ergänzung fand dieOrganisation der Rechtsge-
meinschaftdurch die folgende Darstellung, alsMethode

und Syſstem des Rechts* betitelt, die wenige Jahre sSpaãter
erschienen ist. Es ist ein Buch, das die Brücke zwisſchen der

Wissenschaft vom positiven Recht und der Philosophie zu
schlagen sucht. Burckhardt erkannte, daß die Begründung

des Rechts nicht sowobl eine juristische als eine philosophi-
sche Aufgabe ist, und daß das Gleiche auch für die Methode
des Rechts gilt.In der Tat, wenn die Begründung des Rechts,

woran kaum zu zweifeln ist, eine philosophische Aufgabeist,
so mub es auch die Methode sein, der Weg, den man bewubt

zu diesem Ziel einschlãagt. Burckhardt Kommt in seinen Un-
tersuchungen zu den beiden Postulaten, die Rechtsordnung
musse logisch und ethisch richtig sein, und wie beides ver-
virklicht würde, lebre die juristische Methode. Er unter-
scheidet in enger Aplebnung an Kant und Stammler den Be-
griff desRechts und die Idee des Rechts. Aus der kritischen

Analyse des Rechtsbegriffs ergebe sich das Postulat der logi-
schen Richtigkeit und aus demjenigen der Rechtsidee- dem

Gerechtigkeitssedanken das Postulat der ethichen Rich
tigeit.

Beide Bücher, die Organisation sowohl wie die Methode,

stellen m. E. wohl gereifte, aber nicht abgeschlossene Auffas-
sungen dar. Sie sind Stufen im rastlosen Streben Burckhardts,

die Höhe zu gewinnen, von der sich das umfasgende Gebiet,

das wir im Begriff des Rechts zusammenfassen, überschauen
läſßt. Es war ihm vergönnt, diese Höhe zu erreichen. Im
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Jahre, das sein Sterbejahr werden sollte, legte er sein letztes
Buch vor, das hieyvon Zeugnis ablegt und das er bescheiden
LEinfuhrung in die Rechtswiſsenschaft nannte. Es ist eine
Darstellung geworden, die man trotz ihrer Gedrangtheit als

vahre Enzyklopãdie des Rechts bezeichnen kann. Weralles

Wesentliche in dieser einfachen Art sagen kann, muß ein
Meister gewesen sein.

Es ist hier nicht der Ort, von den vielen kleinern Schrif-

ten Burckhardts zu reden und von der fast unübersebbaren
Anzabl von Aufsãtzen und Vortrãgen, von denen die ju-
ristischen Zeitschriften Zeugnis ablegen. Es sind darunter
Arbeiten, die lange Zeit ihre visgenschaftliche Bedeutung
bewahren werden, wie 2. B. diejenige über die Ausfüllung
der Lücke im Gesetz und diejenige über die Allgemeingültig
keit des internationalen Privatrechtes.

Walther Burckhardt gehört trotz alledem nicht zu den Ju⸗
risten, welche eine sogenannte Schule begründen. Er war eine
analytische und eine streng kritische Natur. Wenn ebemalige
Studenten etwa von derSchule Burckhardt gesprochen
haben, so versſtanden sie darunter auch nicht eine Lehrmei
nung, sondern eine besonders strenge Schule im Dienst der
wissenschaftlichen Erziehung und der Bildung des Charak-
ters. In der Schãrfe seiner Gedankenführung und in der
Unbestechlichkeit seiner Kritik labt sich Burckbardt den
hervorragendsten wissenschaftlichen Erziehern zur Seite stel-
len. Der Student stand bei ihm von der ersten Stunde an vor
der unerbittlichen Forderung der Wabrheitsforschung, und
es wvurde ihm diese Borderung mit solch sittlichem Ernst
vorgetragen, daß sich Kaum einer diesem Fintlub entziehen
konnte.

Wersolches als Lehrer erreichen Konnte, mub als Mensch
mit seinen wissenschaftlichen Borderungen in Ubereinſtim
mung gestanden haben. Burckhardt hat es uns auf den letæten

19



Seiten seines jüngſsten Werkes gesagt, was er hier vom Lehrer

verlangt: „Oberstes Gesetz des Forschers und Lehrersist die

Wabhrheit. Ihr muhb er bereit sein, alles andere nachzusetzen:

Interesse, Ansehen und Beliebtheit.“ Er selbsſt hat dieser

schweren Forderung mit dem vollen Einsatz seiner Persön-

lichkeit nachzuleben versucht. Darin liegt letzten Endes die

Erklarung für die fast grenzenlose Verehrung, welche Wal-

ther Burckhardt bei seinen Schülern, den heutigen und den

ehemaligen, genieſt.

DerJurist darf sich im Jurisſtischen nicht erschöpfen. Denn

das Recht und die Lehre vom Rechte sind nicht Selbſtzweck,

sondern stehen im Dienste des Lebens. Wer also nicht offenen
Auges durchs Leben geht, der wird als Jurist zum wenigsten

recht einseitis bleiben. Es mag sein, daß Walther Burckhardt
etwa den Eindruck erweckt hat, er sei dem Leben etwas ab-
gekehrt. In Wirklichkeittraf es nicht zu. Burckhardt prach

wohl nicht besonders gern von den Kleinigkeiten des tägli-
chen Lebens, weil sie ihm nicht bedeutsam genug erscheinen
mochten. Er war allen Lebenserscheinungen gegenüber aber
völlig aufgeschlossen und sein besonderes Interesse galt den
künstlerischen, vor allem den musikalischen und den ge-
schichtlichen Erscheinungen, sowie den politischen Gegen-

vartsproblemen.
Der Weggang Burckhardts ist unerwartet gekommen.

Wohl wußten vir, daß ihn der Tod seiner Ehegefahrtin vor
einem halben Jabr aufs schwerste getroffen hatte. Wohl
konnten vir ahnen, daß es ihm schwer werde, mit den Ereig-

nissen der letzten Wochen fertig zu werden. Zunãchst schien
seine Lebenskraft wieder zu siegen. Eine Buchbesprechung
vom Sommerdieses Jahres zeugte vom Wiedererwachen des
feinen Humors, der Burckhardt eignete. Heute wissen wir,

daß das alles doch über seine Kraãfte gegangenist. —
(Aus dem,Bundvom 18. Oktober 1939)
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IV.

OBER VALTIHBHERBOVORCKHBARDTS.

WVISSENSCBRAEFTLICERES VERK

VON BUNDESRICERTER D.R. HANS HUBER

Dem Juristen ist nicht nur aufgegeben, das geltende Recht

anzuwenden. Er hat auch bei der Gesetzgebung mitzuwir-
ken, „um das Recht nicht veralten und verrosten zu lassen,

um es fortzubilden, daß es trotz der veranderten Umsſtande

nicht zu Unrecht wird*. So hat Walther Burckhardt in dem
Vortrage über,Die Aufgabe des Juristen und die Gesetze der
Gesellschaft ausgeführt, den er am 18. November 1936 in
der Philosophischen Gesellschaft Zürich gehalten hat. Die
zweite Aufgabe geht voran undist die wichtigere.
In einem der Rechtswissenschaft gewidmeten Leben ist

die Reihenfolge gewõhnlich anders. Die meisten juristischen
Werke behandeln das geltende Recht. Wenige Wisgenschaf-
ter haben den Schritt weiter getan und sich dem Begriffe des

Rechtes, seinem Syſtem und seiner Methode zugewandt, und

auch diese taten es erst gegen das Ende ihrer Laufbahn. Wenn
vir bloß die Erscheinungsjahre seiner Bücher und Aufsatze
betrachten, müßten vir auch Walther Burckhardt zu ihnen

zahlen und ihn seinem Freund Eugen Huberan die Seite stel-
len, dessen Rechtsphilosophie eine Neigung des Alters war.
In der Tat, von 1905, da Burckhardt als Vierunddreibig
jahriger die erste Auflage des Kommentars der Bundes-

verfassung herausgab, bis 1927, als die Organisation der
Rechtsgemeinschaftvorlag, arbeitete er, nach den Veröf

fentlichungen zu schließen, fast ausschlieblich auf dem Ge
biete des schweizerischen Staats- und Verwaltungsrechtes
und des Völkerrechtes. In der Zeitschrift des bernischen
Juristenvereins, deren stãndiger Mitarbeiter er war, in der
Zeitschrift für schweizerisches Recht und besonders im Po-

21



litischen Jahrbuch der Schweiz, das er als Nachfolger Carl
Hiltys herausgab, sowie in der Form von akademischen
Vortrãgen, sind diese Monographien erschienen. Die meisten
haben ihren Wertbis heute behalten, einzelne sind jetzt sogar

vwieder überraschend zeitgemãß. Ich erwabne,Verfassungs-

recht und Gesetzesrecht:), in der Burckhardt seine bewahrte

Lehre von der Legitimitãt der Verfassung entwickelte und
der bloben Innehaltung der Revisionsvorschriften den Legi-

timitãtscharakter absprach, dannDie Einbürgerung der

Auslãnder*ꝰ),Die Wandlungen des Prisenrechtes im euro-

paischen Kriege“ꝰ), „Das Recht der Neutralen auf Verkebr

mit andern Staaten“), wo Burckhardt nicht nur die mit der

Blockade zusammenhangenden Neutralitãtsfragen erörterte,
sondern auch eine andere Frage, die sich mancher Schweizer
gegenwartig auch schon gestellt haben mag, ob nãmlich die
Neutralen für ihre Auslagen von den kbriegsschuldigen Staa-

ten Ersatz verlangen können und sollen, und endlich,Die

wobhlerworbenen Rechte des Beamtenꝰ), wo Burckhardt mit
der inzwischen immer wieder praktizierten Meinung abrech-
nete, daß die Auffassung des Beamtenverhãltnisses als öffent-
lichrechtlicher Natur das Vorhandensein wohblerworbener
Rechte der Beamten ausschliebe und den Staat berechtige,
das Versprochene auch wahrend der Amtsdauer durch all-
gemeinverbindlichen Erlaß beliebig zu widerrufen: „Es ist

hein chrlicher Ausweg für den Staat, das, was er fest ver-
ꝓrochen hat, unter dem Vorwand verãnderter Anforderun-

gen des öffentlichen Interesses oder gar seiner Finanzwirt-
schaft von sich abzuschütteln.*

9 Politisches Jahrbuch 1910, 8. 31.
) Politisches Jahrbuch 1913, 8. 1.
) Politisches Jahrbuch 1916, 8. 1.

) Politisches Jahrbuch 1915, 8.1.
) Zeitschrift des bern. Juristenvereins 1928, 8. 57.
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Dennoch tãten wir dem Verstorbenen Unrecht, wenn wir

annãhmen,allgemeine Rechts-und Staatstheorie und Rechts-
philosophie seien erst im reifen Alter seine Anliegen gewor-
den. Er war nicht nur im öffentlichen Recht zu Hause; er
hatte seine Dissertation aus dem Gesellsſchaftsrecht einge-

reicht, die von Eugen Huberstets als ein Vorbild der Kürze

hingestellt wurde, und er war auch vahrend seiner prakti-
schen Tatigkeit auf der Justizabteilung des eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes mit Rechtsfragen aus den

verschiedensten Domanen in Berührung gekommen. Der
Lehrauftrag für Einführung in die Rechtswisgenschaft lud
ihn ebenfalls zum Uberschreiten seines engern Bezirkes ein;
er nahmm diesen Lebhrauftrag fast noch gewissenhafter an die
Hand,als die andern, und das Ergebnis war eine tiefgründige
Vorlesung, welche die fortgeschrittenen Semester mit noch
mehr Gewinn besuchten, als die Anfanger ꝰ). Vor allen Din-
gen war er ein philosophisch geschulter und ein enzyklo-
pãdischer Geist. Davon zeugen nicht nur die erstaunlich

mannigfaltigen Beispiele, die in seiner,Methode und System

des Rechts) eingestreut sind und die Problematik fast aller
juristischen Diziplinen umfassen, sondern auch Gründlich-
keit und Belesenheit auf allen Gebieten. Wer würde von
einem Dozenten des öffentlichen Rechtes eine vielbespro-

chene Grundlegung des internationalen Privatrechtes erwar⸗
ten?) Umfassend war sein Geist noch in einem andern

Sinne: Wir Schweizer leben an einem Brückenkopf der

Zweige abendlandischer Kultur; wahrend deutsſche Gelehrte
die Rechts⸗ und Staatswissenschaft der angloamerikanischen
französischen und italienischen Welt oft nur dürftis und aus

) Sie ist im Drucke erschienen: Polygraphischer Verlag Zürich 1939.
) Polygraphischer Verlag Zürich 1936.
) Berner Festgabe für Eugen Huber, Ferd. VyßB Bern 1919, Organi-

sation der Rechtsgemeinschaft, Basel Helbing & Lichtenhabhn 1927 8. 410.
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zweiter Hand kennen, und umgekehrt, war Burckhardt mit

ihnen vertraut. Er hatte sich miPuoguitauseinandergeseteæt,

bevor sein Name in Deutschland bebannt geworden war,
und er hat namentlich in seinen letzten Lebensjahren die

Werke englischer und amerikanischer Staatsdenker studiert

und Seitenblicke auf das Common Law geworfen, das sich
der fundamentalen Unterscheidung zwischen Rechtsetzung
und Rechtsanwendung zu entziehen schien, sodaß er dem
Vorwurfe begegnen wollte, ex vertrete nur eine kontinentale
Rechts- und Staatsſtheorie. Burckhardts Bildung und Interes-

sen reichten aber auch über Rechtswissenschaft und Rechts-
philosophie weit hinaus, wenn er auch das Licht gerne unter

den Scheffel stellte. Es bereitete ihm sichtliches Vergnügen,

lehrreiche Beispiele aus den Naturwissenschaften auszuwah-

len, um die Naturgesetzlichkeit der ethischen Gesetzlichkeit

gegenũüberzustellen. Die Rechtswissenschaft ist eine prak-

tische Wissenschaft der Ethik, lehrte er,im Gegensatz zu den
theoretischen oder Kausalvisenschaften (unter denen die

Mathematik mit ihren Axiomenfreilich eine Sonderstellung

einnimmt). Wohin gehören aber die andern Wissenschaften,
die gewöhnlich auch in den juristischen Fakultäten behei-
matet sind, Gesellschaftswissenschaft und Volkswirtschafts-

lehre? Sie sind nach Burckhardt empirische HilfswWissen-

schaften der praktischen Aufgabe der Gesetzgebung.Sie ha-
ben sich mit Tatsachen und Vorgangen als Wirkungen einer

geltenden oder einer in Geltung zu setzenden Rechtsordnung
zu befassen. Der Wirtschaftswissenschafter hat dem Gesetz-
geber zu sagen, welche vwirtschaftlichen Erfolge eintreten,

venn die und die Materie so oder so geordnet wird. Burck-
hardts Wissenschaftslehre hat Vieles gemein mit der Auffas-
sung, die Rudolf Stammler in seinem Buch über,Wirtschaft

und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*

niedergelegt hat. Er soll gelegentlich in eigentlichen Disputa-

24



tionen mit Vertretern der Nationalökonomie in den Metho-

denstreit dieser Wissenschaft eingegriffen haben.

Offenbar hatte Burckhardt seine allgemeine Rechts- und
Staatsſtheorie und seine Rechtsphilosophie schon lange ge-
schaffen, beyor er sie im Drucke herausgab. Sie waren das
Werk seines Lebens, nicht seines Alters. Die Bestãtiguns liegt
etwa darin, dab alles, was er spater über das Recht in der
Ethik schrieb, schon angedeutet ist in seinem Aufsatz,Uber

das Verhãaltnis von Recht und Sittlichkeit“ꝰ), und daß auch
seine Völkerrechtsauffassung, wonach der zwang dem Be
griff des Rechtes wesentlich ist und dem Völkerrecht die Po-

gitivitat deshalb abgeht, schon in Seinem Vortrag uüber Die

Unvollbommenbeit des Völkerrechtes* enthalten ist).

Bei weiterem Nachdenken var Burckhardt aber mitunter

auch gezwungen, frühere Ergebnisse zu widerrufen oder zu

verbessern. Dieses Gebot ist für manche Wissenschafter eine
peinliche Angelegenheit; es bostet sie die Ubervindung eines
gewissen Stolzes, manchmal auch eines Dünkels. Burckhardt

fand darin eine Selbsſtverstandlichkeit. Unbedingte Wahr-

haftigkeit gehörte zu seinem Wesen. In der „Organisation

der Rechtsgemeinschaft* war der Gegensatz zwischen dem
zvingenden (offentlichen) und dem nichtzwingenden (pri⸗
vaten) Recht vielleicht insofern überspitzt worden,als der
Verfasser den andern Gegensatz, zwischen Verfassungs- und
Verhaltungsrecht, noch nicht herausgearbeitet und so noch
nicht gefunden hatte, daß es auch privates Verfassungsrecht
gibt, namlich das Organisationsrecht der privaten Verbãnde,

das er zunachst einfach als privates Vertragsrecht ansprach.
In „Methode und System des Rechts“* folgte dann die Rich-
tigstellung.

Schweiz. Zeitschr. f. Strafrecht 1922, 8. 1.

) Bern 1923. Paul Haupt.
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Das Recht schreibt menschliches Verhalten in der Gesell-
schaft vor, vie die moralische Regel. Sittlichkeit und Recht
unterscheiden sich aber dadurch, daß das moralische Gebot

nur frei, aus Uberzeugung, befolgt werden Kann — erzwun-

gene Moral ist unmoralisch - wabrend die Rechtsnorm Be-
folgung ohne Rücksicht auf die individuelle Uberzeugung
verlangt und als heteronome Norm durch eine fremde Auto-
ritãt erzwungen vird, wennsie nicht freiwillig befolgt wird.
Der Zzwangist die drückende Hypothek der Rechtsnorm als

einer ethischen Norm. Ist Zwangnicht stets ein Ubel, und
vie vertrãgt er sich mit der Verpflichtung als einem Appell
an die freie Persõönlichkeit? Es gibt nach Burckhardt nur
eine unvollblommene Rechtfertigung dieser,Erbsünde“* des
Rechtes: Die Unvollklommenbheit der Menschen, die sich ohne

Zwansgnicht immer unterwerfen und die auch nicht alle die-
selben Moralregeln anerbennen würden. Der Unterschied

liegt aber noch tiefer: Im Grunde genommenbesteht die
Moral uüberhaupt nicht aus fertigen, sozusagen kbodibzierten
Regeln, sondern die Entscheidung ist notwendig individuell.
Selbst wenn Regeln aufgestellt werden, können sie nicht wie
die Rechtsnormen angewendet werden, ohne daß sie vorher

in jedem Fall wieder überprüft werden. Die monogamische

Ehe kann u. U. bei irgend einem Eingeborenenscamm Afri-
kas doch nicht die richtige sittliche Lösung sein. Das Recht
dagegen besteht aus Geboten und Verboten, die um Vorn-

herein nicht auf jeden Einzelfall Rücksicht nebmen, sondern
unter Abstraktion und Schematisierung gewonnen worden
sind. Je genereller eine Norm ist, desto unbilliger kann sie

sein, und je weniger sie schematisiert ist, je mehr sie den
Wesin die Zukunft offen lassen will, desto mehr wãchst die

Rechtsunsicherheit, desto weniger erfüllt das positive Recht

seine zweite Aufgabe, eben die Rechtssicherheit. Damit so-
dann eine Rechtsnorm angevxendet werden kann, mub sie
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das geforderte menschliche Verhalten in technischen Begrif-
fen umschreiben. Jede Rechtsnorm besteht aus einer solchen

UObersetzung in technische Begriffe des Lebens, die wert-
urteilsfrei sind. Wo der Gesetzgeber auf die technischen Be-
griffe verzichtet und z. B. vom öffentlichen Interesse, von
den guten Sitten usw. Spricht, da überbürdet er die zu tref-

fende Entscheidung demjenigen, der das Recht anzuwenden
hat.

Aus diesen Gedanken Burckhardts versteht man nun besser
seine Einstellung zu dem heutzutage wieder brennend gewor-
denen Problem des Naturrechtes. Ex Lampfte gegen zwei
Fronten, denn er lehnte den Positivismus ab und anerkannte
doch nicht ein materielles Naturrecht. Wer dem geltenden

Recht eine moralische Autoritãt vorbehalten will, der mub

ein Prinzip anerkennen, das den Gesetzen gemeinsam ist und

in dessen Namen sie Sprechen. Dieses Prinzip bann selbst
keine Norm sein, welche schon die volle Entscheidung ent-
halt und desbhalb nur aufgestellt werden kann in Kenntnis
der tatsaãchlichen Situation, sondern das Prinzip kann nur

eine Idee im philosophischen Sinne sein. Es ist die Idee des
Rechtes oder die Gerechtigkeit, ein formales Prinzip.Jede
Rechtsordnung soll als Ganzes und in ihren Teilen gerecht
sein.* Wasaber gerecht ist, Kann nicht bewxiesen, sondern nur

eingesehen werden. Und vor allem, die Idee des Rechtesist
selbst Keine Norm böchster Abstraktion.

Diese mibverstandlich als Naturrecht mit verãnderlichem
Inhalt bezeichnete Lebre hatte sSchon Stammler vertreten,

Burckhardt hat sie blob ausgebaut und, man darf das bei-

fügen, völlig aus der Sackgasse befreit, in die Stammler an-
fanglich mit seiner Lehre vom richtigen Recht geraten war.

Gegen ein aus einer Anzabl Fundamentalsatzen, wiene-

minem laedere* oderpacta sunt servandat:, bestehendes

Naturrecht labt sich nach Burckhardt zweierlei einwenden:
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1. Diese Sãtze würden entweder die ganze Rechtsordnung,

auch die kleinſten Teile, beherrschen; sie waren eigentliche
Axiome vie die der Mathematik, und der Gesetzgeber hãtte
dann nureine logische Aufgabe, die der Ableitung des posi-
tiven Rechtes aus jenen Naturrechtssãtzen, wie die Rationa-
listen des 18. Jahrhunderts in der Tat glaubten. Oder das
Naturrecht würde nur aus Bruchſtücken bestehen; dann

würde aber z. B. der Satz, daß Vertrãge gebalten werden
sollen, nicht sagen, welche Verträge; er würde 2. B. nichts

sagen über die Anwendbarkeit der clausula.Das Naturrecht

gibt entweder zu wenig oder zu viel.* 2. Das Naturrecht kann
dem Gesetzgeber die Aufgabe überhaupt nicht abnebhmen,
auch nicht teilweise. Eine Rechtsnormist stets ein praktisches
Gebot für eine konkrete tatsãchliche Situation. Diese Situa-
tion Laßt sich nicht ein für allemal meistern.
Der Staat hat einen einzigen Zzweck: das Recht. Er hat es

zu setzen, anzuwenden und zu erzwingen (zu vollsſtrecken).

Er hat eine einzige Aufgabe, die Rechtsverwirklichung, und
die Aufgabe kommtnur ihm zu. Auch Gewohnheitsrecht und
Woblfahrtsstaat bedeuten Keine Ausnabhmen, denn das Ge

vohnheitsrecht bedarf zu seiner Geltung der staatlichen An-
erkennung, und die Woblfahrtspflege ist auch Rechtsver-

virklichung. Burckhardt ist auf diese Weise Vertreter einer
höhern Rechtsstaatlichkeit als der politischen, welche blob
Gewaltentrennung, Gesetzmaßigkeit der Verwaltung und
Freiheitsrechte postuliert. Es ist die notwendige Berufung

des Staates, Rechtsstaat zu sein.
Es ist das Organisationsrecht, das öffentliche Verfassungs-

recht, welches den Staat organisiert. Die Organe des Staates
haben ihre Zustãndigkeiten, und die Zuständigkeitsnormen
sind die Punkte, an denen das Verhaltungsrecht (der Bürger)
mit dem Verfassungsrecht (des Staates) verknüpft ist. Der

Staat als Einrichtung steht aber stets auchmit einem Fuſ*
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in der Welt des Seins, der Tatsachen. Organisiert ist die
Rechtsgemeinschaft erst, wenn die organisatorischen Nor-
men ihre Verwirklichung in Menschen von Fleisch und Blut
gefunden haben. Burckhardt lehnte Kelsens Ignorierung des
Staates, seine Ansicht, als ob der Staat nur die quasi zu
Unrecht personiſizierte Rechtsordnung sei, entschieden ab.
Burckhardts Staatslehre laſst Raum für die Staatsraison. Da
die Verfassung die Voraussetzung für die Geltung des Ver-
haltungsrechtes ist, muß sie vor allem geschützt werden. Be-
sonders in dem Vortrag über Staatliche Autoritãt und
geistige Ereiheit) wird ausgeführt, daſß der bedrobte
Staat sich herausnebmen darf, mit seiner Macht einzuschrei-

ten, um diejenigen zu unterdrücken, welche die Geister gegen
ihn mobilisieren und seine ethische Autorität angreifen. Zu

bedauern ist nur, daß Burckhardt nicht mebr dazu gebom-
menist, die Lebre von der Existenz des Staates weiter aus-
zubauen; vielleicht hatte er dann einige Korrekturen ange-
bracht und erkannt, daß gerade die Staatsraison den Staat
von seinem Rechtszweck entfernen Kann, ohne daß man den
Menschen, die den Staat tragen, vorwerfen kann, sie verfol-

gen ihre subjektiven Zzwecke. In Gesprãchen hat der Heim-

gegangene gelegentlich angedeutet, daß hier noch weiterzu-
arbeiten sei. Eine hievor ganz verschiedene Frageist die der
Eigenart der Normen, welche die Erzwingung des Rechtes
ordnen; Burckhardt hat sie in seinem Aufsatz über den

Rechtszwang sbizziert *).
Das Volkerrecht ist das Recht der Staaten im Verbãltnis

untereinander. Allein dem Völkerrecht feblt eine Inſstanz,

die entscheidet, was rechtens ist, wie der Staat landescecht⸗
lich diese Instanz ist. Der Krieg ist kKeineswegs die Entschei-

dung in diesem Sinne, wiexobl er zum Völkerrecht gehört,

ZAürich, Polygraphischer Verlag 1936.
) Archivy für Rechts⸗ und Sozialphilosophie, Bd. 29 8. 163.
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denn der Krieg ist bloſs die Entscheidung des Stãrkern über
den Schwachen, und wenn das Völkerrecht diese Entschei-

dung gelten laßt, so deshalb, weil es sie gelten lassen muß,
weil es bein anderes Mittel besitzt,um wieder zum Frieden
zu gelangen. Auch die öffentliche Meinungist nicht jene In-
stanz, denn man wühte nicht, velche öffentliche Meinung,
die von London oder von Berlin, und eine öffentliche Mei-
nung des Abendlandes gibt es wobl nicht. Endlich entschei-

den nicht die internationalen Gerichte, denn ihre Autoritat

ist bloſß vereinbart. Die Völkergemeinschaft ist also nicht im

verfassungsrechtlichen Sinne organisiert. Es feblt ibr die
Zwangsgewalt, und das Völkerrecht ist deshalb ein unvoll-
kommenesRecht;es istüuberhaupt kein positives, d. h. gelten-

des Recht.Gerade aus diesem Mangel erklart sich die be
sondere Rolle, die der Vertras im Völkerrecht spielt; eben
weil die Rechtssatze nicht als objektives Recht festgelegt sind,
haben die Staaten das Bedürfnis, sie wenigsſtens als rechtsge
schãftliche festzuhalten, und weil kein Rechtssatz positive

Geltung hat, nebmen diese Rechtsgeschafte alles auf, was der
Festlegung bedarf, auch Normen, die nach allgemeiner An-
sicht schon dem objektiven Völkerrecht angebören würden.“
Burckhardt laſet auch nicht gelten, daß es neben den Vertrã-
gen Vereinbarungen gebe, welche das Recht in einem andern
Verstande setzen, als die Vertrãge. Sowohl die formelle, als

die materielle Gültigkeit der Verträãge können stets wieder
in Frage gezogen werden, jene, weil es bein objektives Ver

tragsrecht, diese, weil es Keine zwingende Begrenzung des
mõglichen Vertragsinhaltes gibt. Darin erschöpfen sich die
Mãngel des Völkerrechtes aber nicht. Eine weitere Schwie-

rigkeit besteht darin, daß das Völkerrecht die Organisation

der Staaten nicht bestimmen kann. Es mub sie einfach hin-
nehmen.

Burckhardt gehörte zu den Völkerrechtlern, die, wie An-

30



zilotti schreibt, nur einen einzigen Rechtsbegriff anerkennen
und für ihn die Merkmale des innerstaatlichen Rechtes als

wesentlich erklãren. Er war sogar einer der Lonsequentesten
von ihnen. Er beurteilte daher auch den durch den Völker-
bund gegebenen Fortschritt im internationalen Leben von
Anfang an mit allen Vorbehalten. Insbesondere die Sank-
tionen waren für ihn ein völlig untauglicher und gefabrlicher
Versuch; es geht über dasVermögen derVolkergemeinschaft
hinaus, einen Zzwangsapparat spielen zu lasſsen, und ein
Sanktionskrieg ist auch ein Krieg mit allen seinen Ubeln.
Burckhardt würde sich entsetzen, wenn er heute vernebmen

würde, daſ für den Kommenden Frieden vor allem wieder
die Einsetzung eines Zzwangsapparates mit internationalen

Truppen usw. empfohlen wird. Nicht die Organisation des
Võlkerbundes hat versagt, sondern die Staaten haben versagt.

Was das Voölkerrecht notwendig nicht leisten kKann, das müs-
sen die KRulturstaaten leiſsten, mit ibhrer politischen Haltung
und Handlung. Dasist freilich auch bein Idealzustand -2zu

einem solchen brauchte es einen Uberstaat — aber es ist im-

mer noch besser, als jener untaugliche Versuch. Wer wie der
Verstorbene seine Hoffnung allein darauf setzte,daß die

menschlichen Gemeinschaften, die wir Staaten nennen, be

rufen sind,in ihrem geschichtlichenWirken Gerechtigkeit zu
übender konnte von den Ereignissen der letzten Monate

und Jahre nicht weniger erdrückt werden, als der Optimist,
der dank der Voölkerbundsorganisation diesmal den WVelt⸗
frieden erwartet hatte.

Das System des Rechts ergibt sich aus der Erfüllung der
einen der beiden Borderungen, die an den Gesetægeber ge
stellt ind: Aus der Erfullung der Borderung logischer Rich
tigkeit der Rechtsordnung. Zunãchstist der Begriff des Recch

tes selbst gegeben und damit die Begriffe der Verbindlichkeit
und der Erzwingbarbeit. Hernach stellen sich aber bei folge
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richtigem Aufbau der Rechtsordnung zwei allgemeingültige

Fragen. Die erste lautet: Wer soll die Normen menschlichen

Verhaltens setzen, anwenden und erzwingen? Die Antwort

auf diese Frage ist die Unterscheidung zwischen Verfassungs-

recht und Verhaltungsrecht. Die zweite Frageist die, ob es

nur zwingendes Verhaltungsrecht geben oder ob den Priva⸗

ten Autonomie zu rechtsgeschaãftlicher Normsetzung einge-

Aumt verden soll. Die Antwort darauf ist die Unterschei-

dung 2wischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Diesen

beiden Fragen und Begriffspaaren folgen dann sekundãre

Fragen, und bei dem Abstieg zu den besondern Begriffen bil⸗

den sich die Rechtsinstitute.

Dadurch, dab Burckhardt die beiden Gegensätze zuein-

ander in Beziehung setzt, gewinnt sein System des Rechtes

Relief. Es gibt nachgiebiges Verhaltungsrecht, und zwar sub⸗

gidiãres (2z. B. der gesetæliche Güterstand) und erganzendes,

d. h. solches, das gilt, wenn in einem Rechtsgeschãft eine Frage

nicht geordnetist. Auf der andern Seite steht das vingende

Verhaltungsrecht, z. B. das Polizeirecht, das einen negativen

Charakter hat, da es die Privatautonomie begrenzt. Es gibt

weiter privates Verfassungsrecht (d. i. die Organisation der

privaten Verbãnde) und öffentliches, d. h. die staatliche Or⸗

ganisation.

Es wurde zu weit fübren, wenn das System hier bis ins EBin-

elne verfolgt würde. Die Methode hat sich bewaãhrtseit der

Zeit, da Burckhardt seine erste ihm gewidmete Arbeit, den

Vertrag im Privatrecht und im soffentlichen Recht* ver⸗

offentlicht hatteꝰ). Ihre Fruchtbarkeit hat sich ganz beson-

ders in der Arbeit Oftingers über die Eingriffe des Gesetz-

gebers in das Zivilrecht erwiesen“), aber auch 2. B. in Burck⸗
 

1) Berner Fesſtgabe an das Bundesgericht. Bern, Stãmpfli & Cie. 1924.

) Zeitschrift f. schweiz· Recht n. F. 1938 8. 4814.
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hardts eigenen,Gedanken eines Juriſsten über den Korpora-

tionenstaat*, in der innerlich widerspruchsvolle Institute un-
ter die Lupe genommen werden, wie der Gesamtarbeitsver-

trag u. a.
Die andere Borderung an den Gesetzgeberist die der ethi-

schen Richtigkeit des Rechtes, mit der wir uns schon befaſßt

haben. Die Rechtswissenschaft hat nach Burckhardt weit-
gehend dieselbe Aufgabe, wie die Praxis, auch wie die Praxis

der Gesetzgebung. Die Wissenschaft weiſst der Rechtsetzung

die Methode, den Weg. Dennoch war sich Burckhardt be-
vußt, daßſ gerade die Rechtsetzung kein Zusammensetzspiel
ist. Erst der ethische Gedanke erhebt die logischen und tech-
nischen Teilezum Recht. Das Ganzeaber ist dasWerk schöp-
ferischen Geisſtes, nicht blob wissenschaftlichen Handelns.
Dennderfertige sinnvolle Rechtsgedanbke erst beſstimmtdie
Teile, die er zu seinem Inhalt zusammenfaſbt; wie der Dichter
die Worte, das Versmaß und den Satzbau besſstimmt, indem

er den Vers ausspricht, der ihm eingefallen, oder der Kom-
ponist die Töne und den Rhythmus, wenn ihm die Melodie

aus seinem Innern aufsteigt. Diese schöpferische Arbeit ist
allerdings nicht jedem gegeben; nur wenige sind dazu beru-
fen. Es ist nicht Alltagsarbeit, die hier zu leiſsten ist; wenn der

Ruf ergeht, ist für den Berufenen Festtag, Festtag der Arbeit,
Tag des höchstpersõnlichen Schaffens. Deshalb ist es nicht
eigentlich Aufgabe der Wissenschaft, weder der Rechts-noch
der Gesellschaftswissenschaft, neues Recht zu schaffen, son-

dern der Persönlichkeit.“ Das ist eine hohe Meinung vom
Berufe des Gesetagebers. Um so bedrückender war es auch
für den Verstorbenen, zu seben, wie Unberufene sich an die
Aufgabe heranmachen.

Damit haben wir nur die eine Halfte der unermeblichen
vissenschaftlichen Lebensarbeit Walther Burckhardts um-
rissen. Die andere Halfte war, wie schon bemerkt wurde,
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dem Võolkerrecht und dem schweizerischen Staats- und Ver-

valtungsrecht gewidmet.

Die Acglegung des Gesetzes ist die Ermittlung des Sinnes

gegebener Worte. Nach Burckhardt ist das Gesetz so auszu-

legen, wie ein vernünftiger und gerechter Gesetzgeber es ge⸗

macht haben würde, wenn er auch an die Auslegungsfrage

gedacht hatte. Burckhardt schaute die Regel von Art. z6B

dicht nur für Zivilgesetze als die richtige an, sondernfüralle

Gesetze. Vor allen Dingenist es die richtige Auslegung, nicht

eine Auslegungsmethode neben andern. Es ist geradezu ein

Genuh, zu lesen, wie er in,Methode und System des Rechts

die formellen Auslegungsmethoden,per argumentum e con-

trario durch Analogieschluſet:, „im Zweifel“ und vor al⸗

lem die historische Auslegung als knifflige Künste erledigt;

die Vorarbeiten des Gesetæes sind gevib nicht immer belang-

los, aber die Entscheidung hat die auslegende Behörde zu

treffen, auch wenn allenfalls die Vorarbeiten eine andere Lö—

sung empfehlen, denn sie haben selbsſt keine Autorität, son-

dern mögen im besten Fall zur Veranschaulichung des ge-

setzgeberischen Problems dienen. Auch die Verfassung, 2z. B.

die Bundesverfassung, ist nicht anders auszulegen als andere

Gesetze. Wenn 2z. B. gesagt wurde, im Zweifel sei zugunsten

einer kantonalen Zustãndigkeit zu entscheiden, lehnte Burck-

hardt das ab; der Zweifel ist zu beheben, nicht zumAusgangs-

punkbt einer Auslegung zu nebmen, und bei Behebung des

weifels mub vielleicht doch die Zustãndigkeit des Bundes

angenommen werden. Auf den historischen Willen oder die

Unterlassung eines solchen kommtes bei der Auslegung der

Rechtsgeschãfte an, nicht der Gesetze.

Die Bundesverfascung war das monumentale Gesetz, an

dem Burckhardt seine Auslegungsmethode praktizierte, lange

bevor er sie dargestellt hatte. Die Frucht war der Kommen-

tar, der langst zum unentbehrlichen Rüstzeug der schüler
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und der schweizerischen Juristen geworden ist. Da eine Ver⸗
fassungsurkunde beine Kodiſikation ist, erweisen sich an ibr
formale Auslegungskünste ganz besonders als unzulänglich.
Man vwürdefreilich vermuten, dab eine Verfassung das Ge-
schenk eines geschichtlichen Augenblickes sei und deshalb
den Geist ihres Geburtsdatums bewahren sollte, daßß also die
historische Verfassungsauslegung doch die richtige sei. Allein
wenn der Sinn der Gesetze sich mit den Zeiten und Zeit-
umstãnden vwandelt, weil nicht zu allen Zeiten dieselbe Aus
legung die vernünftige ist, warum soll sich nicht auch der
Sinn des Staates selbst wandeln Können?ꝰ Burckhardt hat frei
lich erkannt, daß auch der Inbalt einer Verfassung, der kei⸗
ner Auslegung bedarf, weil er klar ist, mit der Virklichkeit
in ein Spannungsverhaltnis geraten Kann und daßß dann ein
Neubau des Staates vonnõten ist. Unserer Zeit aber sprach er
den Beruf zur Verfassungsschöpfung ab, wie einst Savigny
seiner Zeit den Beruf zur Gesetzgebung überhaupt abgestrit-
ten hatte. Unsere Epoche war ihm zu byzantinisch; sie über
sehe vor lauter Vielwissereidas grundlegende Eine*, und sie
verkenne die verantwortungsvollen ethischen Aufgaben zu⸗
gunsten „eines schalen Relativismus* und „eines õden Tat-
sachenkultus*.
Der Kommentarhat auf die schweizerische Verfassungs

und Gesetzespraxis einen großen Finfluſ ausgeübt, und er
wird den Namen des Verfassers noch rühmen, wenn piemand
mehrlebt, der ihn gekannt hat. Bei Behandlung der Recht
gleichheit des Art. hat Burckhardt die Unterscheidung zwi⸗
schen formeller und materieller Rechtsgleichheit durchge⸗
führt und auf Rechtsetzung und Rechtsanwendung ubertra⸗
gen. Diese Unterscheidung ist zu Unrecht als formalistisch
bezeichnet worden. Wenn der bundesgerichtlichen Recht
sprechung zu Art. gelungenist, dieser allgemeinen Bestim
munseinen Sinn zu verleihen und darauf sogar eine schwei⸗
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erische Staats- und Verwaltungsgerichtsbarkeit ganz beson-

derer Prãgung aufzubauen, ohne den Kantonen zu nahe zu

reten und selbst inWillkur“ zu verfallen, so ist das wenig⸗

ens zumTeil auch ein Verdienst desVerstorbenen. In neue-

Zci ind besonders Burckhardts Lehre von den wohl-

ιν_αν Rechten und von der Rechtsſeraft im öffentli-

Recht von der Rechtsprechung beachtet worden. Wobhl-

ocbene Rechte sind für Burckhardt die Privatrechte und

dienen ahalichen öffentlichen Rechte, wie die des Beamten

der die aus Konzessionen. Sie dürfen durch nachfolgendes

Gesetæ nicht entzogen verden. Die Unterscheidung zwischen

Jem offentlichen Recht und dem Privatrecht muß sich auch

an den vohlerworbenen Rechten bewahren. Die Rechtskraft

hat im öffentlichen Recht grundsatzlich kKeinen Raum, denn

dort ist wichtiger, daß das öffentliche Interesse stets durch⸗

gesetzt werden kann,als daß eine Verfügung unabãnderlich

Pleibt. Diese Auffassung, scheint mir, hat mit einem sSchlage

alle jene formalistischen Iheorien überholt, mit denen inner⸗

A der offentlichrechtlichen Verfügungen alle möglichen

Rategorien geschaffen wurden, von denen die einen der

Rechiskraft teilhaftig sein sollten, die andern nicht. Wo

Bαα“t die Bundesverfassung nicht vernünftig auslegen

konnte, weil sie zwar klar, aber selber unvernünftig ist, da

neſe mit sachlicher und wohlwollender Kritik nicht zu-

rück. Die engherzige Art der Ordnung der Niederlassungs-

freibeit ¶ æu der indessen eine ebenso engberzige Praxis in

enKaptonen hinzugekommenist - wachte ihm Kum-

mer; er war einer der Wenigen, die einsahen, dab Art. 45 in

Aubetracht der ungeheuren Bevölkerungsvermischung in der

Schweiæ vollstãndig veraltet ist und daß von dieserVeraltung

uch unsere Ordnung des Armenwesensbetroffen vird. Be⸗

griffsjuripprudenz bei Auslegung der Bundesverfassung lag

IccaeSeine Ausführungen uber das Verhãltnis von kan-
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tonalem öffentlichem Recht und Bundeszivilrecht (S. 588)

kõnnen geradezu als klassisch bezeichnet werden: Ob ein

WViderspruch des kantonalen Rechtes und des Bundesrechtes
vorliege, sei keine Frage begrifflicher Unterscheidung, son-
dern der Abwãgung; „die Glocken des kantonalen Gelãutes
mũssen auf die des eidgenösscischen abgesſtimmtsein, sonst er⸗
gibt sich ein unerträãglicher Mihklang.“

Der Bundesstaut nãhert sich nach Burckhardt sehr dem
Einheitsstaat und ist grundverschieden vom Staatenbund.
Vonjenem unterscheidet er sich nur dadurch, daß die Auto-
nomie der Glieder unmittelbar auf der Verfassung, sStatt nur
auf einfachen Gesetzen beruht. Aber im Bundesstaat ent-
scheidet letztlich die Zentralgewalt auf Grund der Verfas
sung des Bundes, was rechtens ist. Mögen die sachlichen Kom-
petenzen aufgeteilt sein, die Entscheidung ist letætlich nicht
aufgeteilt.Die schweizerischen Kantone sind keine Staaten,
weil sie sich schlieblich an die Bundesverfassung zu halten
haben und die Bundesbehörden nach der Bundesverfassung
entscheiden, was im gegebenen Fall rechtens ist. Die Kantone
sind autonome Bestandteile eines größern Gesamtstaates
nicht souverãne Glieder einer völberrechtlichen Gemein
schaft.“ Sowohl der politische Sprachgebrauch, auch der
Bundesverfassung selber, als die Haltung der Kantone, tra
gen der juristischen Wahrheit freilich vicht immer Rech
nung. Niemand hat sich darüber zu beklagen, denn ohne
kleine Selbsttauschungen ware die Straffe Bundesstaatsform
für die mannigfaltige Schweiz vielleicht überbaupt nicht
leicht tragbar.
Der große Gelehrte, der von uns gegangen ist, war auch ein

groberPatriot. Aber es waren eine verhaltene Liebe und eine
verhaltene Leidenschaft für den Staat, dieihn auszeichneten
Die Studenten konnten meist nur seiner Hingabe an den Ge
genstand, seiner Sachlichkeit und Gründlichbeit anmerken,
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vie viel ihm an diesem Gegenstand, dem vaterlandischen

Recht, gelegen war. In Gesprãchen mebhrals in denVorlesun-

gen öffnete sich sein schweizerisches Wesen und bewies sich

jene selteneTugend, die wir Staatsweisheit nennen dürfen und

deren Verlust wir, Schweizer und Schüler, bitter beklagen

mũssen, nachdem dieses Herz eines echten Eidgenossen und

edlen Humanisten zu schlagen aufgebõrthat.
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28. September 1919. Schriften des bern. Hochschulvereins

Heft 4. Paul Haupt, Bern 1919.

Eidgenõössische Wahlgesetzgebung. Das Proporzgesetz sowie die

eidg. Bestimmungen uüber Stimmberechtigung, Wablen und

Absſtimmungen. Bearbeitet, eingeleitet und mit Sachregister

verschen von W. B. Schweiz. Gesetze, herausgegeben von
Ernst Blumenstein, III. Ferd. WybB, Bern 1919.

Der allgemeine Charakter des Voölkerbundes. Referat. Schweiz.

Vereinigung für internationales Recht, Drucksſchrift Nr. 173.

Zürich 1920, Art. Institut Orell Fubli.

Gegen die Spielbanken! Zur Volksabstimmung über die Spiel-

bankbinitiative vom 21. Marz 1920. Ein Wort an das Schweizer-

volk. (Verkaht von W. B.) Buchdruckerei Berner Tagblatt, Ja-

nuar 1920.

Die rechtliche Seite der Spielbankinitiative. Züricher Post
Nr. 117, 10. März 1920.

Zur Annahme der Glückspielinitiative. Schweiz. Juristen-Zei-

tung 16. Jahrg. Heft 19.

Uber Gewaltentrennung und Unvereinbarkeit im Schweizeri-

zchen Staatsrecht. In der Festgabe für Philipp Lotmar 1920.

Ferd. Vyb, Bern.

Pro memoria. Züricher Post* Nr. 313, 14. September 1920.

Betr. die Zonenfrage.)

Noch einmal die Gluckspielinitiative. Schweiz. Juristen⸗Zeitung

abrgeſ

Die Rechtsstellung der Schweiz in der Rheinschiffahrtsfrage.

Schweiz Zeitschrift für Volkswirtschaft und Sozialpolitik

27. Jahrg. Heft rund2.

Saarbecken und Völberbund.Der Bund:* Nr. 199, 13. Mai 1921.

Zur Revision der Niederlassungsvertrãge. Schweiz. Monatshefte

für Politik und Kultur x. Jabhrg. Heft 6.

Andreas Heusler. Züricher Post* Nr. 263, 9. November 1921.

Grundsatæliche Bemerkungen über das Schicksal deutsſchen

Eigentums in Nord-Amerika. Schweiz. Juristen-Zeitung

18. Jahrg. Heft 18.

Uber das Verhaltnis von Recht und Sittlichkeit. Schweiz. Zeit-

schrift für Strafrecht 35. Jahrg. Heft 1.



1923

1924

192

Die Reform des juristischen Studiums. Referat. Verhandlungen
des schweiz. Juriſstenvereins 1922. Zeitschrift für schweiz.
Recht, n. F. 41.

Die Leitung der auswãrtigen Politik. Schweizerische Monatshefte
2Jahbrg Heſto⸗

Die Unvollkommenbeit des Völkerrechts. Akademischer Vortrag
gehalten am 15. Dezember 1922 in der Aula der Bernischen
Hochschule. Paul Haupt, Bern 1923.

Die Heiligkeit der Vertrãge. Schweizerische Monatshefte 2. Jahrg.
Heft

Professor Eugen Huber.Der Bund“ Nr. 170, 24. April 1923.
Eugen Huber. Deutsſches Biographisſches Jahrbuch 1923. Deutsche

Verlagsanstalt Stuttgart.
Vor 75 Jabren. Geschrieben für die schweiz. Mittelpresse, Sep-

tember 1923. (Zum Jubilaum der Bundesverfassung.)

Das Ende des griechiſsch-italienischen Ronfliktes.Zuricher Post
Nr. 232, 3. Oktober 1923.

Die völkerrechtliche Verantwortlichkkeit der Staaten. Rektorats
rede gehalten an der 89. Stiftungsfeier der Universitãt Bern am
24. November 1923. Paul Haupt, Bern 1924.

Die voölkerrechtliche Verantwortlichkeit des Staates für die auf
seinem Gebiete begangenen Verbrechen. Referat. Schweiz.Ver-
einigung für internationales Recht, Drucksſchrift Nr. 17. Zü-
rich 1924, Art. Inctitut Orell Fubli.

Zum Gutachten der Juristen des Völberbundsſrates.Züricher
Post* Nr.68, 20. März 1924.

Wann sind die Spielbanken zu schliebend? 5 Jahre nach der
Volksabſtimmung (21. März 1920) oder nach der Erwahrung
(6. April 1921)) Gutachten. Bern 1924, Buchdruckerei
J. FischerLehmann.

Der Vertrag im Privatrecht und im öffentlichen Recht. In
der Feſtgabe für das Schweizerische Bundesgericht 1924.
Stãmpfli & Cie. Bern.

Das Genfer Protokoll vom 2. Oktober 1924. Nach einem Refe-
rat, gebalten in der Schweizerischen Vereinigung für inter-
nationales Recht, am 9. November 1924. Schweizerische Mo-
natshefte 4. Jahrg. Heft 10.

Gutachten in der Prozebsſache des Fürſsten von Thurn und Taxis
gegen den Tsſchechoslowakischen Staat, vom 23. Mar- 1925.
Druck Julius Sittenfeld, Berlin.
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Auslegung und Revision des Art. 34ter der Schweizerischen Bun-

desverfassung. Gutachten zuhanden der Schweizerischen Ver-

einigung zur Förderung des internationalen Arbeiterschutzes.

Schwei⸗ Zeitschrift fůt Volkswirtschaft und Sozialpolitik,

31. Jahrg. Heft 7. SchweizJuristen-Zeitung 21. Jahrs. Heft 21.

Die Lücken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung. Abhand-

lungen zum schweiz. Recht, n. F. 8. Heft. Stämpfli & Cie.,

Bern 1925.
Französische Schulen in Bern? „Der Bund“ Nr. 338, 12. August

1925.

1926 Die Möglichkeit der Zwangsvollſtreckung im Völkerrecht.
Schweizerische Monatshefte 6. Jahrg. Heft 1.

Die Befristung des staatsrechtlichen Rekurses. Z bern. Juristen-

verein 62, Heft 2.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jabre 1925, Staatsrecht.

2 bern. Juristenverein 62, Heft 9.

1927 Fidgenössisches Recht bricht kantonales Recht. In der Festgabe
fůr Fritz Fleiner 1927. J. C. B. Mobhr, Tübingen 1927.

Die Organisation der Rechtsgemeinschaft. Untersuchungen über
die Eigenart des Privatrechts, des Staatsrechts und des Völker-
rechts Helbing & Lichtenhahn, Basel 1927.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1926, Staats-
recht. Z bern. Juriſtenverein 63, Heft 9.

1928 Die wvoblerworbenen Rechte des Beamten. Z bern. Juristen-
verein 64, Heft 2.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1927, Staats-
recht. Z bern. Juristenverein 64, Heft 8.

Bundesrichter Dr. Victor Merz.Der Bund“* Nr. 153, 30. Marz

1928.

Vom Recht am fliebenden Wasser. Weltchronik 28. April 1928.

1929 Der Schutz des Staates gegen landesverräterische Umtriebe.
Schweizerische Monatshefte 8. Jahrs. Heft I1.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1928, Staats-
recht. Z bern. Juristenverein 65, Heft 9.

Gutachten vom -. Juli 1928 betreffend das Sprachengesetz im
Tessin. (In italienischer Sprache.) Rendiconto del Diparti-
mento della Pubblica Educazione, Amministrazione 1928.
Grassi & Co., Bellinzona 1929. (26 ff.)

Rechtsphilosophie und Rechtswissenschaft. Nach einem vor der
Zürcher Studentenschaft am 29. November 1928 gehaltenen
Vortrag. Neue Schweizer Rundsſchau 1929, Heft 7.

4



Der Vorbildungsunterricht. Zentralblatt des Zofingervereins
69 Jahrg. Nr.oꝙ.

Bedarf die freiwillige Vereinigung der Stadt Zürich mit andern
politischen Gemeinden eines Gesetzes, oder genügt ein Kan-
tonsratsbeschluſsꝰ Gutachten erstattet dem Stadtrat von Zürich.
Oktober 1929.

1930 Laffaire des Zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex. Revue de Droit international et de Législation comparée
1930, n0 1.

Individualismus und Sozialismus. Vortrag, gehalten in der Volks⸗
virtschaftlichen Gesellschaft des Kantons Bern am 19. Februar
1930. Schweizerische Monatshefte 10. Jahrg. Heft 1.

Zum Schutz der italienischen Sprache im Tessin. Ein Rechtsgut-
achten. Basler Nachrichten“ Nr. 116, 29. April 1930.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jabhre 1929, Staats-
recht. Z bern. Juriſstenverein 66, Heft 8.

Rechtsgutachten vom 5. Juni 1929 über die Verantwortlichkeit
des Staates für Kriegsschäden auf Grund des geltenden inter-
nationalen Rechts. Bericht des Bundesrates an die Bundesver-
sammlung über das Postulat des Nationalrates betreffend die
FErage der Wiedergutmachung der von Schweizerbürgern im
Weltkrieg erlittenen Kriegsschãden, vom 30. September 1929,
Anlage 1.
Vernehmlassung vom 4. August 1930 zur Schrift von Prof.
Albert de Lapradelle,Les Suisces et lesdommages de guerre“*.
Ergãnzungsbericht des Bundesrates an die Bundesversamm-
lung . .. vom 24. Mai 1932, Anlage VII.
Beides in französischer Sprache in: A. de La Pradelle, Causes
célèbres du droit des gens, Les Suisses et les dommages de guerre.
Les Editions Internationales, Paris 1931.

1931 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
90. Band. 2. Heft. Tübingen 1931.

LEtatet le droit. Rapport présenté PasSemblée 1931 de la So⸗
ciété suisse des juristes. Zeitschrift für schweiz. Recht, n. B. 50.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1930, Staats-
recht. Z bern. Juriſstenverein 67, Heft 8.

Schweizerisches Bundesrecht. Staats- und verwaltungsrechtliche
Praxis des Bundesrates und der Bundesversammlung seit 1903.
Als Bortsetzung des Werkes von L. R. von Salis, im Auftrage
des schweizerischen Bundesrates bearbeitet von V. B. Baud
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1932

1933

1934

46

IV. Huber & Co. Frauenfeld 1930131. Sachregister, Berich-

tigungen und Ergãnzungen, 1932.
Gutachten uber das st.gallische Binanzreferendum. In der Bot-

schaft des Regierungsrates des Kantons St. Gallen an den

Groben Rat betreffend die Auslegung von Art. 9 und 10 des

Gesetzes vom 17. Juli 1929 über den kantonalen Finanzhaus-

halt und das Finanzreferendum, vom 27. Oktober 1931.

Grundsatæliches über die Abgrenzung der Gesetzgebungskompe-

tenzen zwischen Bund und Kantonen. Z bern. Juristenverein

68, Heft 7.
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1931, Staats-

recht. Z bern. Juriſstenverein 68, Heft 9.

La clausula rebus sic Stantibus en droit international. D'après

une conférence faite à la Société genevoise de droit et de léegis-

lation, le ß novembre 1932. Revue de Droit international et
de Législation comparée, 1933 n0 1.

Carl Hilty. Zum hundertsten Geburtstag.„Der Bund“* Nr. 98,

28. Februar 1933.

Verfassung und Faschismus. Schweizer Monatshefte 13. Jahrg.

Heft r.

Das Deßæit der Bundesbahnen. Schweizer Monatshefte 13. Jahrs.

FHefr—
Liberalismus und Zofingia. Zentralblatt des Schweizerischen

Zofingervereins 73. Jahrg. Nr. 10.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1932, Staats-
recht. Z bern. Juristenverein 69, Hekft 9.

Gedanken eines Juristen über den Korporationenstaat. Z bern.
Jurisſtenverein 70, Heft 3.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1933, Staats-

recht. Z bern. Juriſstenverein 70, Heft 10.

Die Totalrevision der Bundesverfassung. Schweizer Monatshefte
Jahrg Heſft

Richterjubilaum: Bundesrichter Dr. E. Rirchhofer.Der Bund
Nr. 140, 24. März 1934.

Der Auftakt zur Sanierung der SBB. „Der Bund“* Nr. 545,

21. November 1934.
Noch einmal der dringliche Sanierungsbeschlutb.Der Bund“

Nr. 564, 3. Dezember 1934.
La revision totale de la Conſtitution fédérale. L'effort (Organe

du Parti Progressiste National, La Chaux-de-Fonds) Nes 294,
297 et 299, des 15, 19 et 21 décembre 1934.



1935

1936

7937

Das Recht als Tatsache und als Postulat. In der Festgabe für
Max Huber 1934. Berichthaus, Zürich 1934.

Die Reorganisation der Bundesbahnen. Vortrag gehalten in einer
von der freisinnigdemokratischen Partei der Stadt Bern ein-
berufenen öffentlichen Versammlung vom 13. Dezember 1934.
Die öffentliche Wirtschaft (Schriften des Föderativverbandes
des Personals öffentlicher Verwaltungen und Betriebe, Bern)
Heft 16, Januar 1935. — Separatabdruck aus dem Eisen
bahbnert.

Das Geld. Vortrag gehalten an der Jahresversammlung des Ber⸗
nischen Juriſtenvereins,am 3. November 1934. 2 bern. Ju-
riſstenverein 71, Heft r.

Die Auslegung der Verträge. In der Festgabe der juristischen
Fakultãt der Universitãt Bern zum schweiz. Juristentag 1935.
Z bern. Juristenverein 71, Heft 9.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1934, Staats-
recht. Z bern. Juristenverein 7., Heft 10.

Zum Entwurf der Jungliberalen.Der BundNr. 397, 27. August
1935. Gevision der Bundesverfassung.)

Staatliche Autoritãt und geistige Freibeit. Vortrag gebalten auf
Veranstaltung der Freistudentenschaft im Grobratssaal in Bern
am 9. Januar 1936. Polygraphischer Verlag AG. Zürich.

Recht und Staat. Replik auf eine Rezension. Archiv für Rechts-
und Sozꝛialphilosophie 29, Hefter (93ff.).

Vom Kechtszwang. In der Festschrift für Rudolf Stammler.
Archivy für Rechts- und Sozialphilosophie 29, Heft 2.

Methode und System des Rechts. Mit Beispielen Polygraphischer
Verlag AG. Zürich 1936.

Methode und System des Rechts. Eine Erwiderung. Die Friedens-
Warte 36. Jahrg. Nr 34.

Unsere Einstellung zu Deutschland. Schweizer Monatshefte
16. Jahrg. Heft 5

Das Beschwerderecht der Ausländer in NiederlasScungs- und
Naturalisationssachen. Z bern. Jurigtenverein 72, Heft 5.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1935, Staats-
recht. Z bern. Juristenverein 72, Heft 9.

Umsestaltung des Völkerbundes.,Neue Basler Zeitung* Nr. 122,
27. Mai 1936.

Die Aufgabe des Juristen und die Gesetæze der Gesellschaft. Vor
trag gehalten in der Philosophischen Gesellschaft Zürich am
18. November 1936. Polygraphischer Verlas AG. Zurich 1937.
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1938

1939

Die Entstehung privatrechtlicher Obligationen. Ein Beobach⸗

rungsflug ins Systematische. Zbern. Jurisſtenverein 73, Heft 2.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1936, Staats-

recht. Z bern. Juristenverein 73, Heft 10.

Rechtsgutachten in der Angelegenbeit Spitzelaffäre Vogelsang.

Teqdtensteiner Vaterland, Organ für amtliche Kundmachun-

gen, Nr. 32, 21. April 1937.

Ncutralitãt und Völterbund. Schweizer Monatshefte 17. Jahrg.

Heft
Dringlichkeit und Notrecht. Gutachten zuhandender freisinnig⸗

Jetichen Partei der Schweiz (gemeinsam wit anderen

Mitarbeitern). Schriften der freisinnigdemokratischen Partei

der Schweiz, Nr. 35. September 1937.

Die Rrisis der Verfassung. Nach einem Vortrasg, gehalten am

23. November 1937 in Basel in der Neuen Helvetischen Ge-

llschaft. Schweieer Monatshefte 17. Jahrs. Heft r0.

Das Recht auf die Lapdessprache. Schweiz. Juristen-Zeitung

34. Jahrg. Heft 13 (unter Sprechsaal).

Zur Sanierung der Bundesbahnen. Z bern. Juristenverein 74,

Heft
Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1937, Staats-

recht. Z bern. Juristenverein 74 Heft 9.

Upser Werk, der Staat. In: Unsere Botschaft an die Ausland-

chweizer. Herausgegeben vom Schweiz. Zobngerverein (Ex-

traausgabe von Nr. 9 des Zentralblattes) 1938.

Notrecht anstatt Dringlichkeit.Rundfrage der,Tat*.) Die Tat,

28. Januar 1938.

Rudolt Stammler, 19. Februar 1856-25. April 1938. „Neue Zür-

cher Zeitung Nr. 777, 1. Mai 1938, Blatt 8.

Das Verhaltnis der Sprachen in der Schweiz. (Nach einem Re-

kerat vor Mitgliedern des Volksbundes für die Unabbãngigkeit

der Schwei- in Zürich am 22. November 1931.) Schweizer

Mopatshefte 18. Jakrg. Heft 7. -Ferner in: Jhrliche Rund-

chau des Deutschschweizerischen Sprachvereins 1938.

Zur Reform der Armeeleitung. Neue Zürcher ZeitungNr. 1936,

3. November 1938, Blatt 5.

Einführung in die Rechtswissenschaft. Polygraphischer Verlag

AG Zürich 1939.

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jabre 1938, Staats-

recht. Z bern. Juriſstenverein 75, Heft 10.



1923

1926

1927

1928

1929

1930

1931
1932

1933

1934

Frau Professor Lina Huber, die Mitarbeiterin am schweizerischen
Zivilgesetzbuch, 185 1-1910..Der Bund“ Nr. 487, 18. Oktober
1939, Sonderausgabe der FErauenseite,Gefahrtinnen grober
Mãnner.

OMFANGREICEAERE LITERATURBESPRECERUVNGEN

In der Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins:
v. Waldkirch, Art. 435 des Versailler Vertrages und die Neu-

tralitãt der Schweiz. 59 528.
v. Waldkirch, Die dauernde Neutralitäat der Schweiz. 62 21.

Frankenstein, Internationales Privatrecht. 63 19.
Andersen, Ungültige Verwaltungsakte. 63 122.
Marschall v. Bieberstein, Vom Kampf des Rechtes gegen die

Gesetze. 64 20.
Schwind, Grundlagen und Grundfragen des Rechts. 64 118.
Stammler, Rechtsphilosophische Grundfragen. 65 33.
Hafter, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts. 65 165.
His, Geschichte des neueren Schweizerischen Staatsrechts.
627

Grauert, Schoppen und Mansfeld, Der Rechtsstreit im Arbeits-
kampf der westdeutschen Eisenindustrie 1928. 65 411.

Erankenstein, Internationales Privatrecht. 66 12.
Lampert, Kirche und Staat in der Schweiz. 66 78.
Kirchhofer, Die Verwaltungsrechtspflege beim Bundesgericht.

66 490.

Hõölscher, Sittliche Rechtslehre. 67 123.
Schindler, Verfassungsrecht und soziale Struktur. 68 382.
Handbuch des deutsſchen Staatsrechts. 69 75.
Edlin, Rechtsphilosophische Scheinprobleme und der Dualismus
im Recht. 69 77.

de Tourtoulon, Les trois justices. 69 391.
Hedemann, Die Flucht in die Generalſlauseln. 69 486.
Ruck, Schweizerisches Staatsrecht. 70 32.
Giacometti, Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen

Bundesgerichtes. 70 35.
Hofstetter, Der Korporationenstaat. 70 82.
Kõöttgen, Deutsches Universitãtsrecht 1933. 70 232.
Wackernagel, Der Wert des Staates. 70 268.
David, Die Organgesellschaft im Reichssteuerrecht. 70 270.
Boos, Neugeburt des deutschen Rechts. 70 390.
Horneffer, Die Entſtehung des Staates. 70 424.
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1935

1936

1937

1938

1939

1899

Binder, Grundlegung zur Rechtsphilosophie. 717 179.
Relsen, Reine Rechtslehre. 71 212.

Diller, Die Legalitãt der nationalsozialistischen Revolution.
2

Rubland, Unser tãglich Brot gib uns heute. 72 184.
Rappard, L'individu et PEtat dans Févolution constitutionnelle

de la Suisse. 72 544.
Leimgruber, Rationalisierung in Staat und Gemeinde. 72 547.
Ruedin, Der Begriff des Eigentums im schweizerischen Steuer-

recht. 72 550.
Deutsche Rechtswissenschaft““, herausgegeben von Eckhardt.

72 552.
Schnitzer, Handbuch des internationalen Privatrechts. 73 137.
Schwabe, Die erkenntnisſtheoretischen Grundlagen der Rechts-

wissenschaft. 73 224.
Del Vecchio, Lebrbuch der Rechtsphilosophie. 73 570.
Deutsche Rechtswisgenschaft“, herausgegeben von Eckhardt.

74 20.
Petraschek, Syſtem der Philosophie des Staates und des Völker-

rechts. 74 277.
Manigk, Neubau des Privatrechts. 74 330.

Weber, Gegenwartsfragen der schweizerischen Wirtschaft. 75 31.
His, Geschichte des neueren schweizerischen Staatsrechts. 75 240.
Schindler, Die Schiedsgerichtsbarkeit seit 1914. 75 282.
Siegrist, Staatsvertrãge zur Beseitigung der Doppelbesteuerung.

75 288.

Die Schweiz im heutigen Europa.“ 75 341.
Piccard, Der Abschluß internationaler Verträãge durch den

schweizerischen Bundesrat. 75 408.
Schwabe, Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Rechts-

wissenschaft. 75 411.
In anderen Zeitschriften:
Dunant, Traité des marques de fabrique et de commerce. Zeit-

schrift für Schweiz. Recht, n. F. 18 118.

1913/14 Richter, Die Neutralisation von Staaten. Die Geisteswissen-

1922

schaften 1. Jabhrs. Heft 39 (1085).
Rümelin, Die Gerechtigkeit. Derselbe, Die Billigkeit im Recht.
Deutsche Literaturzeitung 43. Jahrg. Nr. 5.

1927 Kern, Der gesetzliche Richter. Zentralblatt für die juristische
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1933

1934

1935
1936

1939

O 8246

Gerber, Freiheit und Bindung der Staatsgewalt. Zeitschrift für
die gesamte Staatswissenschaft 94 2. Heft (300).

Relsen, Staatsform und Weltanschauung. Ebenda, 3. Heft (485).
Wolff, Organschaft und Juristische Person. Ebenda, 3. Heft (487).

Schmitt, Politische Theologie. Zur Lehre von der Souverãnitãt.
Zentralblatt für die juristische Praxis 52, Heft 4 (286).

RKelsen, Reine Rechtslehre. Ebenda, 53, Heft 4 (274).

Gehlen, Der Staat und die Philosophie. Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie 29, Heft r (99).

Schnitzer, Staat und Gebietsboheit.Der Bund“ Nr. 255, 4. Juni
1936.

Rappard, L'Individu et PEtat dans FPévolution constitutionnelle
de la Suisse.Der Bund“ Nr. 483, 15. Oktober 1936.

von Verdroß, Völkerrecht. Bibliographie du droit des gens et des
relations internationales, par Karl Strupp, p. 66 (1938).

Bristler, Die Võlkerrechtslehre des Nationalsozialismus.The New
Commonwealth Quarterly, Vol. IV, No. 4.
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Die letzten Werke und Schriften von

Professor Walther Burckhardt

Einführung in die Rechtswissenschaft
244 Seiten. Broschiert Er. 10.- in Ganzleinen Fr. 12.-

In seinem letzten Werk, der,Einführung in die Rechtswissen-

schaft**, hat Herr Professor Walther Burckhardt es unternommen,

die Grundlagen und Begriffe des Rechts und der Rechtswissenschaft
darzustellen. Durch den Verfasser vom Einfachen zum Schwierigen,
von den alltãglichen zu den ihm zunãchst ferner liegenden Erschei-
nungen geführt, wird der Leser vertraut gemacht mit den Begriffen,
der Einteilung, den Aufgaben und auch den Schwierigkeiten des

Rechts. Die reiche pãdagogische Erfahrung und die außerordentliche
Fahigkeit Prof. Burckhardts, auch Schwieriges in einfachen Sätzen
zu sagen, Kommen dem Buch sehr 2zu sſtatten; nicht selten steigert

sich der Ausdruck zur einprägsamen Formel. Es wird mit Absicht

vermieden, nach Art anderer Darstellungen gleichen Zwecks, eine

enzyklopãdische Ubersicht über alle Disziplinen des Rechts zu ge-

ben; auch vird dem Leser nicht bloß eine Beschreibung geboten, die
er rein passiy in sich aufzunebmen hätte, sondern er wird unver-

sehens zum Mitdenken, zum kritischen Urteilen und Begründen ver-

anlaſt. Er wird so zum jurisſtischen Denken gebracht, ohne erst eine
Menge von Wissen in sich aufnebmen zu müsscen, mit dem er noch

nicht umzugehen weiß.

Das Buch wird dem ernsſsthaften Studenten von gröhtem Nutzen
sein; aber auch der äãltere Jurist wird gerne sich über den einen oder
andern Begriff unterrichten, dessen Tragweite ihm nicht mehr ganz
gegenwãrtig ist.



Die letzten Werke und Schriften von

Professor Walther Burckhardt

Methode und System des Rechts

Mit Beispielen. 302 Seiten.

Broschiert Fr. 16., in Leinwand geb. Fr. 18.-

Professor W. Burckhardt leistet im vorliegenden Werk der Rechts-
vissenschaft einen neuen wertvollen Beitrag. Auf seinen verschiede-
nen früheren Untersuchungen fubend, aber weit über das Bisherige
hinausgreifend, untersucht er in seiner bekannten genauen und ein-
dringlichen Art, in lückenloser Logik die Gedanken entwickelnd und
verknüpfend, Methode und System des Rechts. Der Gefahr, ein allzu
abstraktes und schwer lesbares Werk zu schreiben, entgeht er in
glücklicher Weise dadurch, daß er, aus einer reichen juristischen Le-
benserfahrung schöpfend, fast auf jeder Seite die theoretischen Aus-

führungen durch praktische Beispiele erläutert und belebt. Daß der

Theoretiker den Praktiker nie verleugnet, erhellt ohnedies auf Schritt

und Tritt; die Theorie wird nie zum Selbſtzweck und damit zum

intellektuellen Spiel, sondern dient in letzter Linie immer zur Lö-

sung der Aufgaben des praktischen Juristen, der das Recht als

Gesetzgeber zu schaffen oder als Richter, Verwaltungsbeamter oder
Rechtsanwalt anzuwenden hat. Der Verfasser verlangt vom Leser,

daß er ihm in seiner minuziösen Kleinarbeit folgt; der Leser wird

daraus immer fruchtbare theoretische Einsichten und praktische Be-

lehrung gewinnen, ganz abgesehen von der gedanklichen Schulung,
die ihm die Lektüre bietet. Wissenschaft und Praxis werden dieses
Werk, die reife Frucht eines arbeitsreichen Lebens, dankbar entge-

gennehmen. brof. Dr. D. Schündler in der Schweizerischen Juristen-Zeitung“



Die letzten Werke und Schriften von

Professor Walther Burckhardt

Die Aufgabe des Juriſten und die

Gesetze der Gesellsſchaft
Broschiert Fr. 1.40

In seiner knappen, anschaulichen Weise vermittelt uns der Ver-
fasser eine tiefschürfende Studie über die Aufgabe der juristischen
sSchulung und Wissenschaft. Die Schrift beschlägt ein wenig be-
handeltes und doch ãauherst vichtiges Aufgabengebiet der Juristen
und Gesellschaftswissenschafter, das in lückenloser Weise abgeklart
wird. Sie sei zur Anschaffung wärmstens empfohlen. Berver Student

Staatliche Autoritãt und geistige Freiheit
Broschiert Fr. 1.

Es stehen auf diesen gehaltvollen Seiten, ganz abgesehen von den
rechtswissenschaftlichen Einsichten, eine Fülle von Gedanken zu
lesen, die vir uns nicht oft genug vergegenwärtigen können, ja die
vir beherzigen sollten. Burckhardt hat je und je das gesamte Recht
an der Idee der Gerechtigkeit - dieser Crux aller Rechtsgelehrten —
orientiert und damit das Recht in eine unlösbare Beziehung zu letz
ten ethischen Grundſãtzen gebracht. Burckhardt versteht es, mit der

ihm eigenen Klarheit, diese ungewöhnlichen schwierigen Beziehun-
gen 2wischen dem notwendig auf Autorität und Zwang gegründeten
Staat und dem ebenso notwendig Freiheit heischenden Geist zu er-
bellen. Neue Zürcher Zeitung

Diese Werke und Schriften können in jeder Buchhand-
lung oder direkt durch den Polygraphischen Verlag AG

in Zürich bezogen werden.
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